
1 
'.,/ 

f 
,I 

I (, ,I 
1. /' ( 
'.""- ! 

./ 

/ 

• 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 64/85 

GZ. 667/85 

�"-1. .'- (:,r:T:;F=��\;, ,J u. -:"'�'Ir, .i ,� ,,"-�. __ I " _'; 4.5 
An das 

LI. ... __ . _______ .. _Ll-!: .. _. .. .. -GEI 9 ... _ 

5. JULI1985 

. = 8. Juli 1985 
-

VJj;�t�r 

Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Zu Zl. 12.601701-I 2/85 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wein­

gesetz geändert wirdCWeingesetznovelle 1985). 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weingesetz 

geändert wird, die Weingesetznovelle 1985, ist Nach­

stehendes zu bemerken. 

Der gegenständliche Gesetzesentwurf bringt eine Reihe von 

wesentlichen Verschärfungen gegenüber den verschiedenen 

Novellierungen des Weingesetzes seit 1961. 

Zu dem wesentlichen Inhalt der Novelle, nämlich zur Her­

absetzung des Mindestmostgewichtes in Jahren, in denen 

besonders ungünstige Reifeverhältnisse vorliegen, zur Er­

zeugung und in Verkehr bringen alkoholarmer Weine, dem 

Verbot der Erzeugung von Rotwein oder Rosewein durch Ver­

schneiden mit Weißwein, die Herabsetzung der Lesegutauf­

besserung auf höchstens 4,5 kg Zucker je hl Most ist 

nichts zu bemerken, ebenso wie das Verbot der Verwendung 

von Deckwein, wie es im § 16 Abs 1 und 2 geregelt ist, 
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durchaus zu begrüßen ist. Auch ist die Hinzufügung zu 

§ 21 Abso 10 und 11, daß nämlich Bezeichnungen, die auf 

einen Weinbaubetrieb schließen lassen, wie Hauerfüllung 

oder Gutsabfüllung nur verwendet werden dürfen, wenn der 

Wein aus Trauben gewonnen wurde, die ausschließlich aus 

Weingärten des mit einer solchen Bezeichnung umschrie­

benen Betriebes stammen und in diesem verarbeitet und ab­

gefüllt wurden, durchaus gerechtfertigt. Dagegen erschei­

nen die Bestimmungen der Neueinführung der Bezeichnung 

Landwein und der Bezeichnung Bergwein, sowie das Verbot 

der Erzeugung und Abgabe von Direktträgerwein und Haus­

trunk nicht mehr von so großer Bedeutung. Dagegen be­

stehen Bedenken bezüglich der Regelung hinsichtlich des 

Weinexportes und des Weingütesiegels. Diese Bedenken sind 

nicht so sehr darin begründet, daß die Einführung der Be­

griffsbestimmungen bekämpft werden soll, vielmehr er­

scheinen erhebliche Bedenken gegen den Vorgang, der einen 

komplizierten Geschäftsverlauf mit sich bringt, auch für 

den einzelnen Produzenten Kosten verursacht, die von 

diesem nicht oder nur sehr schwer getragen werden 

können. Diese komplizierte Vorgangsweise, die im § 19 a 

geregelt ist, sieht unter anderem auch einen umfangrei­

chen Geschäftsweg vor, in dem das Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft die Untersuchungsanstalten und 

insbesondere auch die Höhere Bundeslehr- und Versuchsan­

stalt für Wein- und Obstbau mit dem Institut für Bienen­

kunde in Klosterneuburg beizuziehen sind. Dieser kompli­

zierte Vorgang sowie das hiefür vorgesehene Entgej;t, 

dessen Höhe noch nicht bekannt ist, da der Tarif durch 

den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft unter 

Bedachtnahme auf den in Durchführung dieser Tätigkeit 

verbundenen Zeitaufwand, sowie den AUfwand, der sich in 

Beziehung auf die Art dieser Tätigkeit ergibt, im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verord­

nung zu erlassen hat, noch nicht ergangen ist. 
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Festzuhalten ist, daß ein normaler Produzent diesen kom­

plizierten Weg wohl kaum gehen kann, sodaß hier ein weit­

gehender Ausschluß des bäuerlichen Produzenten in der 

Praxis erfolgen wird und dadurch nur die Händlerschaft 

begünstigt erscheinto 

Dazu kommen die wesentlichen Bedenken der erheblichen 

Kosten, die durch diese Weingesetznovelle auflaufen wer­

deno Die Verpflichtung zur Schulung der Mitglieder der 

Weinkostkommission, deren Problematik der Rechtsanwalt­

schaft ja genügend bekannt ist, sowie in der Folge im 

Zuge der Änderung der Geschäftsordnung der Weinkostkom­

mission vorzusehende Aufstockung der Anzahl der Koster 

führen zu Mehraufwendungen, die in den Beilagen zum Ent­

wurf in zu geringer Höhe angegeben werdeno Ebenso wird es 

notwendig sein, sollten die Bestimmungen dieses Gesetzes 

nicht bloß auf dem Papier gegeben sein, eine Aufstockung 

des Personalstandes der Bundeskellereiinspektion durchzu­

führen, die ebenso eine wesentliche Erhöhung der Kosten 

mit sich bringto 

Es muß daher bemängelt werden, daß die vorliegende Novelle 

eine Aufstockung des Beamtenapparates, einen sehr kom­

plizierten umfangreichen Bewilligungsvorgang und erhöhte 

Verwaltungskosten mit sich bringt, welche Unkosten 

sicherlich nur im geringen Ausmaße dem Produzenten zu 

Gute kommen werden, sondern eher eine Begünstigung des 

Weinhandels bedeuteno 

Gerade der Weinskandal in der letzten Zeit hat gezeigt, daß 

die größten Manipulationen beim Verladen von Prädikatswein 

in Gebinde betrieben werdeno Es wäre daher notwendig, daß im 

Gesetz oder in der Verordnl'ng beinhaltet ist, daß beim Ver­

laden von Prädikatswein in Gebinde die Bundeskellereiinspek­

tion, der die Originalpapiere des Weines zu, übergeben wären, 

beizuziehen isto Hiebei erscheint es aber von größter Bedeu­

tung, daß bei Prädikatsweinen laufend Rückkontrollen durch­

geführt werdeno So könnte man diese Manipulationen, wie sie 

19/SN-123/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



- 4 -

gerade in der letzten Zeit vorgekommen sind, am wirksamsten 

unterbindeno 

Die Stellungnahme der Steiermärkischen Rechtsanwalts­

kammer vom 240 Mai 1985 ist angeschlosseno 

Wien, am 110 Juni 1985 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANvJALTSKAMMERTAG 

Dr.. Schuppich 

Präsident 
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Ausschuß der Steiermärkischen RechtsanwaUskammer in Oraz 

Salzamtsgasse 3IJV . 8011 Graz • Postfadl 557 . Telefon (031 6) 100290 
Girokonto Nr. 0009-0511694 bel der 5Ielermibld&dlt'" 5parkuit' I" Gl�', SI'"rlll!n""pletz 4, PSI< Nr. 1140.574 

.97/85 

An den 
bsterreichlschen 
Rechtsanwaltskarnmertag 

Rotenturmstr. 1:3 
1010 Wien 

Betrifft. J.Zl. 64/85, Weingesetznoveile 1985, 
u. Ref.: Dr. Leo Kaltenbi:tch: 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Graz, am 17. Mai 1985 

Osferrek:hlsdt6r 
Reehtsanwllftßkammerlag 

eing, 2 4. MAI 1985 

Nach Teiinahme des Referenten, Dr. Leo Kaltenbäck und des Rechtsanwaltes 

Dr. Franz KodoHtsch, 80! 0 Graz, Schmiedgasse .31, an der Tagung der 

Österreichischen JuristenkommisslOn vom 26. 4. 1985 betreffend Fragen 

des \�/ejngesetzes und nach nochmaliger Fühlungnahme mit dem Wiener 

Referenten Dr. Langer , erstattet der Ausschuß der Stmk. Rechtsanwalts­

kammer zum Entwurf einer Weingesetznovelle des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, ZJ. 12.601/01-1 2/85, nachstehendes, endgültiges 

Gutachte n :  

I. 

Die Notwendlgkeii., das Weingesetz 196 t neuerlich zu nove1Iieren ist an 

sich zu bejahen. Sie wird unterstrichen durch die Vorkommnisse von Wein­

verfälschungen, die sich hauptsächlich im burgenJändiscllen Weingebiet 

ereignet haben. 
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Gegen die Novelle smd jedoch erhebliche Einwendungen zu erheben und zwar: 

1.) An sich muf� vermieden werden, dan ein zum Lebensmittelrecht gehö­

riges Gesetz, welches sich neben Händlern in erster Lime an Bauern 

wendet, innerhalb von 24 Jahren neunmaJ noveHiert wird. 

2.) Vom Standpunkt der Legistik ist zu beanstanden: 

a) Daß das Gesetz keine Vemrdnungsermächtigung für den Bundesmini­

ster für Land- und Forstwirtschaft enthält, die es möglich macht, 

kaSUIstische Bestimmungen in eine Verordnung zu verweisen, anstatt 

das Gesetz damIt zu belasten. Großteil der neuen Bestimmungen 

wendet SJCh primär an die Händler. DIese Bestimmungen sind primär 

für den Export bestJmmt. Andere Hestimmungen wenden sich an 

dH" Eigentümer von Großweingärten, weil sie Sorten und Bezeichnungen 

betreHen, die nur in I,deinen Mengen erzeugt werden können. Wenn 

man bedenkt, daß rund 60 % österreichiseher Weinbauern Produktions-

flächen mit einer Größe von nur ha bew irtschaften, so ist abzu lehnen, 

das Gesetz lTl t derartiger Kasu!stik zu belasten. Es ist auch elasti-

scher. dem zuständigen Minjster eineVerordnungsermächtigung zu erteilen. 

b} LE'gistisch ist dern Gesf:'tz ferner vorzuwerfen, daß es nach § 2 ABGB 

für alle verständlich sein soll, weil ja vorausgesetzt wird, daß jeder 

das Gesetz kennt. Ein Gesetz, welches mit Fachausdrücken belastet 

wird, sodaß es nur ein Vollakademiker oder ein Absolvent der Wein­

bauschuJe in KJosterneuburg le sen kann, verfehlt seinen Zweck. 

c) Die Novelle bringt eine übedlUssige Vermehrung des Bürokratismus, 

des Forrnu!arienwesens und eine Erhöhung der Zahl neuer Beamter 

oder Ha!bbeamter. 

3.) Ungeachtet d{�r aufgedeckten Verfälschung von Wein durch Beimengung 

von Frostschutzmitteln, muß daran festgehaJten werden, daß gerichtlich 

strafbar nur Manipulationen sein können, deren Folgen der die Manipulation 

Vornehmende überblicken kann. Es geht daher nicht an, die Überschwe­

felung von Wein für gerichtlich strafbar zu erklären. Haltbarkeit von Wein 

ist nur durch Schwefelung zu erreichen. Der zugesetzte Schwefel nimmt 

bei rnancher1i Wein rasch ab, dann wird der notwendige Schwe-
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felgehalt in der Flasche nicht mehr erreicht. Mit anderen Worten, 

der Schwefelgehalt verändert sich nach unten, ohne daf5 das für den 

Produzenten überhaupt meßbar ist. Ein derartiger Tatbestand s ollte da­

her nicht gerichtlich strafbar sem. 

4.) Die Verschärfung aller Strafbestimmungen in den § §  45 und 51 ist bei 

dem Umstand, daß die Weinpreise auch heute noch nach einer Erhöhung 

der Weinpreise hinter dem allgemeinen Preisniveau zurückbleiben, nicht 

vertretbar. 

5.) Die gebundenen Beweisvorsehr iften betreffend die Beurteilung durch 

die Weinkostkommission, z.B. auf Wasserzusatz, stehen mit der freien 

Beweiswürdigung durch den Richter, in einem offenbaren Widerspruch. 

Ebenso ist es ein Widerspruch, daß der anzeigende Gutachter gleich­

zeitig der Gutachtenersteller ist, zum AnkJagegrundsatz der österreichi­

schen Strafprozeßordnung. 

6.) Die Veröffentlichung von Urteilen 

Nebenstr afe dar. 

7.) In fachlicher Beziehung: 

ste llt eire unvertretb.'1re ha rte 

Der § 1 Abs. lb - Mostgewichte von! 1° KMW - und der § 9 ,t\bs. 4 

- Höchstaufzuckerung bis zu 4,5 kg - stehen in einern nicht lösbaren 

Widerspruch. Die MögliChkeit, wie bisher 5,-- kg aufzuzuckern, sollte 

erhalten bleiben. 

8.) In fachlicher Beziehung: 

Das angeblich von den Medizinern befürwortete Verbot, Rotwein mit 

Weißwein zu verschneiden, erscheint in Wirklichkeit nicht begründet, 

da medizinisch nicht indiziert ist, daß Weißwein schädlich, Rotwein 

aber günstig für den Menschen ist. 

9.) Für die Steiermark im besOfidern: 

Da die Steiermark kein eigenes Landesweinbaugesetz hat, müßte zur 

Anwendbarkeit des § 1 Abs. 1 b Abs. 2 der Novelle� in das Gesetz 

eine Vorordnungsermächtigung für den Landeshauptrnann aufgenommen 

werden, nach Anhörung der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft 

Leseterrnine festzusetzen und das Mindestrnostgewicht auf 110 herab­

zusetzen. 
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10.) Ebenfalls für die Steiermark: 

• 
§ 16 Abs. 2 müßte dahin ergänzt werden, daß die Bezeichnung "Österrei-

chischer Wein" auch für Wein aus Weingärten der sogenannten Doppelab-

setzer gilt, die ihren Weingarten zum Teil in Jugoslawien haben. 

1 1.) Ebenfalls für d.ie Steiermark, vielleicht aber auch für ganz Österreich: 

Das Recht, sogenannten Sturm während des ganzen Jahres zu erzeugen, 

ist aus marktpolitischen Erwägun-gen für den Inlandsverbrauch abzulehnen. 

DU an 

Für den Ausschuß der Stmk. Rechtsanwaltskammer 

mit freundlichen kollegiaien Grüßen 

RA Dr. Walter Langer, Eisenstadt 

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft, Graz 

zur gefälligen Kenntnisnahme! 
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